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Club-Ordnung 
 

§1 Jedes Mitglied hat einen Clubdienst von 10 Stunden jährlich zu leisten.  
Ausgenommen hiervon sind Kinder, Jugendliche und passive Mitglieder.  
Neumitglieder sind im Beitrittsjahr befreit. 
 

§2 Der Clubdienst kann ganz oder teilweise auf Familienangehörige innerhalb 
des Vereins übertragen werden. 
 

§3 Für jede nicht geleistete Clubdienststunde ist ein Betrag von 8 € zu ent-
richten. Dieser Betrag wird mit dem nächsten Mitgliedsbeitrag eingezo-
gen. 
 

§4 Die Möglichkeit zur Ableistung der Arbeitsstunden besteht beim Platzauf-
bau und Platzabbau, sowie durch die Übernahme von Sonderaufgaben.  
Die Kontrolle der Ableistung erfolgt durch die Mitglieder des Vorstandes. 
 

§5 Der Clubdienst ist innerhalb des Geschäftsjahres zu leisten.  
Eine Übertragung der Stunden in das folgende Jahr ist nicht möglich. 
 

§6 In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei Übernahme von Son-
deraufgaben für den Verein, können einzelne Mitglieder durch mehrheitli-
chen Vorstandsbeschluss befreit werden. 
 

§7 Die Clubdienst-Ordnung kann durch einfache Mehrheit vom Vorstand ge-
ändert werden; eine Erhöhung der Arbeitsstunden und des Entgelts von  
€ 8 bedarf jedoch der Zustimmung der Mitgliederversammlung mit 2/3 
Mehrheit. 
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Vereins–Ordnung 
 

§1 Alle Mitglieder, insbesondere die Veranstalter von Feierlichkeiten, sind für den Zustand 
des Vereinsheims verantwortlich. Es ist auf eine pflegliche Behandlung des gesamten 
Mobiliars zu achten. 
 

§2 Vereinsmitglieder haben an den jeweiligen, saisonalen Haupttagen Zutritt zum Vereins-
heim und Anspruch auf Versorgung mit Getränken, auch wenn eine Feierlichkeit z.B. 
einer Mannschaft, stattfindet. 
 

§3 Das Vereinsheim wurde nicht gebaut, um durch Vermietung Einnahmen zu erzielen. 
 

§4 Feierlichkeiten, die nicht vom Verein ausgehen, sind deshalb nur in dem Rahmen mög-
lich, als es eine Feier von Vereinsmitgliedern für Vereinsmitglieder darstellt. Getränke 
sind überwiegend vom Verein zu beziehen. Das an dieser Feier auch das eine oder an-
dere Nicht-Mitglied teilnehmen kann, steht außer Frage. Diese Nicht-Mitglieder sollten 
bei solchen Feiern deutlich in der Minderheit sein. Freunde aus anderen Tennisvereinen 
können im Einzelfall wie Mitglieder gesehen werden. 
 

§5 Nach Feierlichkeiten und Medenspielen ist das Vereinsheim einschließlich der Toiletten 
und Duschen gründlich zu reinigen und im sauberen Zustand zu hinterlassen. Diese Rei-
nigung kann auch am folgenden Tag stattfinden. 
 

§6 Um die regelmäßige Reinigung während der Medenrunde sicherzustellen, hängt am 
schwarzen Brett eine Liste aus, wann welche Mannschaft die Reinigung vor einem 
Spieltag übernimmt. 
 

§7 Hüttenschlüssel erhalten Vorstands-Mitglieder, die Mannschaftsführer und Vereinsmit-
glieder, die durch hohen Arbeitseinsatz, Spenden, Darlehen oder ähnliches den Hütten-
bau ermöglicht haben. 
 

§8 Die Vereinsheim-Ordnung kann durch einfache Mehrheit vom Vorstand geändert wer-
den. 

 
TAS Pfungstadt e.V. 
Der Vorstand 


